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Neu im Psychologischen Dienst der Sicherungsverwahrung:

Eine Kurzeinführung

Rechtliche Grundlagen der Sicherungsverwahrung

Die 1933 in Deutschland eingeführte Maßregel der Sicherungsverwahrung (SV) dient heute

dazu, Personen unterzubringen, die nach ihrer zeitigen Haftstrafe (mindestens 2 Jahre) noch

ein hohes Risiko für die Begehung erheblicher Straftaten haben. In Abgrenzung zu der Unter-

bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§63 StGB) oder einer Entziehungsanstalt

(§64 StGB) liegt die Gefährlichkeit nicht vorwiegend in einer Erkrankung/Abhängigkeit son-

dern in der Person selbst. In § 66 (StGB) wird der Begriff des Hanges verwendet, welcher

sich darauf bezieht, dass die Person in der Vergangenheit immer wieder straffällig geworden

ist und ohne Veränderung vermutlich auch zukünftig straffällig werden wird. Zentral ist, dass

die (vergangenen/zukünftig) begangenen Taten schwere körperliche oder seelische Schäden

verursachen. Regelhaft sind dies Sexualdelikte und schwere Gewaltdelikte. Verglichen mit ei-

nem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt liegt der Fokus der SV mehr

auf dem Schutz der Allgemeinheit (Dessecker, 2012b). In Abgrenzung zur Sicherungsverwah-

rung wird bei Kapitaldelikten Delikten wie Mord, schwerem Totschlag und Völkermord eher

eine lebenslange Freiheitsstrafe (LL) verhängt. Auch eine Verbindung von SV und LL ist

möglich, obwohl kritisch diskutiert (Für einen umfassenden Überblick siehe (Bona, 2021)).

Eine Unterbringung kann angeordnet (aSV) (66 StGB) oder vorbehalten (vSV) (66a StGB)

sein, wobei letzteres auch bei einer Jugendstrafe eintreten kann. Ein Vorbehalt ist möglich,

wenn die Voraussetzungen für §66 StGB zwar wahrscheinlich, jedoch nicht mit hinreichender

Sicherheit vorliegen (Bsp.: Bei erstmaliger Inhaftierung ist eine Abkehr von der Delinquenz

noch nicht auszuschließen). Sollte die Unterbringung nach §63 StGB als beendet erklärt

werden, weil der Zustand der (verminderten) Schuldfähigkeit nicht mehr vorliegt, die Ge-

fährlichkeit für erhebliche Straftaten jedoch fortbesteht, dann ist in seltenen Fällen eine

nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung denkbar (§66b StGB). Früher war auch

eine nachträgliche Anordnung möglich, sofern sich die Gefährlichkeit erst während der Haft
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herauskristallisiert hat - dies ist seit 2011 rechtlich keine Option mehr (BVerfG, 04.05.2012

BvR 2365/09) (Für eine Vertiefung der nachträglichen Anordnung siehe Alex (2013)). Grund-

sätzlich können Gefangene auch vor Antritt der SV aus der Strafhaft entlassen werden, sofern

die positive Entwicklung eines Gefangenen dies hergibt - faktisch gesehen tritt diese Aus-

setzung der Strafhaft jedoch nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich ein (Dessecker &

Leuschner, 2019). Die SV ist ultima ratio und ein Sonderopfer, der Gefangene hat seine Frei-

heitsstrafe verbüßt, wird zum Schutze der Gesellschaft jedoch in der Sicherungsverwahrung

untergebracht (Er gilt dann nicht mehr als Gefangener, sondern als Untergebrachter). Nach

dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 04.05.2011 (BVerfG, NJW 2011, 1931) ist

der Vollzug freiheitsorientiert und therapiegerichtet zu gestalten. Die Sicherungsverwahrung

soll vermieden werden und hierfür muss bereits während der Haft ein intensives und indivi-

duelles Behandlungsangebot umgesetzt beziehungsweise zu diesem motiviert werden (§66c

StGB). Dafür erforderlich sind eine Behandlungsuntersuchung (Diagnostik) sowie die regel-

mäßige Fortschreibung des Vollzugsplanes. Dieses Behandlungsangebot ist nach §119a StGB

verpflichtend und wird in regelmäßigem Turnus (i.d.R. 2 Jahre) gerichtlich überprüft. Auch

die Vollzugsbehörde kann eine Überprüfung beantragen, um zu eruieren, ob die geplanten

Maßnahmen den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Bei nicht Erfüllung bedarf es seitens der

Vollzugsbehörde dringend einer Anpassung, weil es sonst zu einer Entlassung eines Hochri-

sikotäters kommen kann (Böhm, 2018). Weder der Erfolg noch das bestmögliche Angebot

bereitzustellen, sind ausschlaggebend - erforderlich ist es ein individualisiertes, intensives und

zielgerichtetes Behandlungsangebot zu unterbreiten (Peglau, 2016) und zur Überprüfbarkeit

ist eine lückenlose Dokumentation des Angebotes (auch wenn der Inhaftierte/Untergebrachte

diese nicht wahrnehmen sollte) notwendig (Für eine Vertiefung zu §119a StGB siehe Böhm

(2018) sowie Peglau (2016)). Der Gesetzgeber sieht eine Regelaufhebung nach 10 Jahren vor

(§67d StGB), eine weitere Unterbringung soll nur erfolgen, wenn die Gefährlichkeit zur Be-

gehung erheblicher Straftaten weiterhin vorliegt. Die Umsetzung der Sicherungsverwahrung

und deren entsprechende Modalitäten sind in den Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzen



4

der Länder geregelt (Für Vertiefungen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Siche-

rungsverwahrung siehe Laubenthal (2019) S. 812 ff., für eine gesellschaftliche und politische

Perspektive seit den 1990er Jahren siehe Regler (2020).)

Die Einrichtung der Sicherungsverwahrung

Neben Behandlungs- und Motivierungsgebot spielen auch Abstands- und Trennungsgebot

bei der Unterbringung eine zentrale Rolle. Es erfolgt eine räumlich von der Strafhaft abge-

grenzte Unterbringung, die diverse Privilegien gegenüber der Strafhaft hat. Das Ziel ist es,

gerade bei dem Sonderopfer der Untergebrachten die Lebensqualität zu sichern und mög-

liche Prisonisierungsschäden zu minimieren. Mehr Freiheiten, größere Räumlichkeiten mit

abgetrenntem Sanitärbereich, Wohngruppen, Selbstverpflegung und bessere Vergütung bei

einem Arbeitsrecht, jedoch keiner Arbeitsverpflichtung, sind einige Punkte, die in den Bun-

desländern umgesetzt wurden (Dessecker, 2012a; Sauter et al., 2019; Schäfer, 2019). Um

den Anforderungen gerecht zu werden, erfolgt der Bau neuer Einrichtungen wie in Ber-

lin, wodurch sich das Behandlungsklima dem einer Sozialtherapie annähern kann und die

Untergebrachten höheres Vertrauen untereinander und weniger Misstrauen gegenüber dem

therapeutischen Personal zeigen (Stasch et al., 2017). Verbesserungen im Klima erscheinen

wichtig, da sich Untergebrachte eher wenig solidarisch und mehr als Zwangsgemeinschaft

ansehen (Endres & Breuer, 2011).

Personal

Ganz grundlegend sind alle Berufsgruppen der Sicherungsverwahrung auch an der Behand-

lung beteiligt, wobei diverse Spannungsverhältnisse entstehen können. Die Abwägung zwi-

schen Behandlung und Sicherheit sowie die Positionierung der Anstaltsleitung zu dem Thema

sind relevante Aspekte (Obergfell-Fuchs, 2023), die das Anstaltsklima maßgeblich beeinflus-

sen. Auch die Arbeit zwischen den Berufsgruppen kann herausfordernd sein. Gerade die

Stellung des Psychologischen Dienstes wird von außen oft kritisch betrachtet. So wird die Ge-

fährlichkeit aus dem Alltagskontakt des allgemeinen Vollzugsdienstes teilweise anders einge-

schätzt als vom zuständigen Fachdienst, eine Diskrepanz ergibt sich wiederum zu juristischen



5

Einschätzungen, wobei solche Einschätzungsdiskrepanzen in verschiedene Richtungen gehen.

Nicht zuletzt kann das externe Gutachten auch konträr zur Perspektive des Behandlungs-

teams verlaufen (Schäfer, 2019). Zwar ist die tatsächliche Einschätzung nicht klein zu reden,

aber es scheint langfristig ebenso wichtig, wie im Team mit unterschiedlichen Einschätzungen

und Entscheidungen professionell umgegangen wird, damit langfristig ein kooperatives Kli-

ma herrscht. Aufgrund der individuellen Eigenarten einzelner Gefangener/Untergebrachter

wird diesen teils unterschiedlich begegnet - der Umgang mit Gefangenen/Untergebrachten

kann gerade für Personen, die neu im Kollegium sind, befremdlich wirken (Schäfer, 2019).

Infolgedessen, aber auch aufgrund anderer Gegebenheiten können häufig Spannungen im

Behandlungsteam entstehen, die von Gefangenen/Untergebrachten gezielt für eine weitere

Spaltung verwendet werden bis hin zu dem Punkt, dass tiefe Gräben eine konstruktive Zu-

sammenarbeit drastisch einschränken. Auch das Muster, dass sich Angestellte (unabhängig

von der Berufsgruppe) in einigen Bereichen ähnlich der Personengruppe verhalten, mit der

sie eigentlich arbeiten sollen im Sinne einer regressiven Entprofessionalisierung (Schmidbau-

er, o. D.), erscheint gerade in dem belastenden Kontext des Justizvollzugs den Abteilungen

der SV naheliegend. Ein Misstrauen gegenüber der psychologischen Berufsgruppe ist seitens

der Gefangenen/Untergebrachten i.d.R. schon vorhanden. Gleichzeitig lastet ein entsprechen-

der organisatorisch-gesellschaftlicher Druck auf den Fachdiensten, zügig zur Resozialisierung

beizutragen. Nicht zuletzt ist auch die Schweigepflicht für den psychologischen Dienst ein

durchaus relevanter Punkt (Sauter et al., 2019), gerade wenn ähnlich wie auf einer sozialthe-

rapeutischen Abteilung davon ausgegangen wird, dass nicht nur der zuständige Fachdienst

für die Behandlung verantwortlich ist, sondern das gesamte Kollegium der Abteilung. In

der Folge diverser Belastungen ist auch eine hohe Personalfluktuation bei den Fachdiensten

erklärbar, was wiederum Skepsis und Misstrauen seitens anderer Berufsgruppen und In-

haftierter/Untergebrachter verstärkt. Unter anderem aufgrund personeller Probleme können

zunächst umfangreiche therapeutische Angebote nicht überall aufrechterhalten werden (Sau-

ter et al., 2019). Wünschenswert wäre, dass das Personal in diesem Kontext über ein hohes
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Maß an Frustrationstoleranz verfügt, angemessen mit Rückschlägen umgehen kann und be-

reit ist, multidisziplinär zu arbeiten (Obergfell-Fuchs, 2023). Zusätzlich sind umfassende und

vielfältige Fortbildungen, regelmäßige Supervisionen, Teambesprechungen und klare Abspra-

chen eine zwingende Notwendigkeit (Kröber et al., 2013; Shingler et al., 2020). Gleichzeitig

sollte man sich seiner eigenen Grenzen ebenso bewusst sein (Kann ich mit verstörenden Fan-

tasien umgehen? Habe ich persönliche Schwierigkeiten mit gewissem Klientel? Betrifft mich

ein Missbrauchsfall besonders stark, weil ich selber Kinder in dem Alter habe? Wie gehe

ich damit um, wenn Gefangene, aber auch das Kollegium Druck/Kritik ausüben? Wie stark

belasten mich erhebliche und wiederholte Behandlungs- oder justizvollzugsorganisatorische

Rückschläge/Einschränkungen? Kann ich meine eigenen ethisch-moralischen Standpunkte

mit der Behandlungsrealität vereinbaren?) wie der Grenzen der Arbeit mit einem Hochrisi-

koklientel. Für einen Einblick in die Belastungen im psychologischen Dienst im Kontext von

Prognosen bei dauerhafter Unterbringung siehe Shingler et al. (2020).

Klientel in der Sicherungsverwahrung

Allgemein im Strafvollzug ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eine höhere Prävalenz

diverser Problematiken zu finden, welche auch in der Sicherungsverwahrung zum Tragen

kommen. Dabei sind nach Dessecker und Leuschner (2019) ca. 2% der Gefängnispopulati-

on im Bereich der aSV/vSV/SV inhaftiert/untergebracht. Auffällig ist, dass im Vergleich

zur allgemeinen Vollzugspopulation die Menge an Sexualstraftätern weitaus höher ist (Sta-

tistisches Bundesamt, 2022). Personen in der Sicherungsverwahrung wachsen in größeren

Familien auf, erleben häufiger Misshandlung und Missbrauch, sind häufiger sozial randstän-

dig, haben Erfahrungen in Heimunterbringungen, ein geringes Bildungsniveau sowie instabile

und konfliktbeladene Beziehungen und Persönlichkeitsstörungen, wobei Substanzproblema-

tiken mit Prävalenzen von 30% im Vergleich zum Regelvollzug nur eine geringere Rolle zu

spielen scheinen (dennoch sollte dies nicht unterschätzt werden) (Basdekis-Jozsa et al., 2013;

Habermeyer et al., 2008; Kinzig, 1996; Kröber und Bauer, 2017). Gerade die Kumulation

von Problembereichen ist prädiktiv für Kriminalität (TenEyck et al., 2023) und das Erleben
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von emotional und materiellem Mangel kann dazu führen, dass sich grundlegende psychi-

sche Funktionen nicht richtig entwickeln können (Herpertz, 2018; Meischner-Al-Mousawi und

Hinz, 2023 ). Zwar gibt es auf der einen Seite Aspekte, die in der Sicherungsverwahrung pa-

thologisiert werden müssen (schwere Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, paraphile

Störungen), nicht zuletzt ist die Pathologisierung eine Bedingung für einen Therapieauftrag

(Kröber et al., 2013). Auf der anderen Seite sind aber auch eine Vielzahl kurioser Persön-

lichkeitenmit diversen Eigenarten zu verzeichnen, die nicht per se pathologisch sind. Mani-

pulationsversuche, instrumentelle Androhung von Suizid, querulatorische Verhaltensweisen

und von juristischem/psychologischem Laienwissen geprägte Beschwerdeanträge sowie tat-

sächliche Anwaltsschreiben sind häufig anzutreffen (Schäfer, 2019).

Neben der Vielzahl an Vorbelastungen zeichnen sich die teils schwierigen Untergebrach-

ten durch einen steigenden Altersdurchschnitt aus. Lag das Durchschnittsalter 2014 noch

bei 52 Jahren, war es 2022 bereits bei 55 Jahren, wobei der größte Teil zwischen 51 und

60 liegt (Leuschner & Rausch, 2023b). Bei langen Haftzeiten steigt die psychische Bela-

stung (Kenkmann et al., 2020) und im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung sind Inhaf-

tierte deutlich vorgealtert (Abner, 2006; Aday und Krabill, 2012). Mit zunehmendem Alter

sind personelle (Fortbildungen für allgemeinen Vollzugsdienst, Pflegepersonal, Ergothera-

pie) aber auch bauliche Maßnahmen (Barrierfreiheit, Notfallknöpfe, Haltestangen) erforder-

lich, wobei hier immer die Abwägung zwischen Sicherheit und dem Grundrecht der Ge-

fangenen/Untergebrachten abgewogen werden muss (Leuschner et al., 2021; Leuschner und

Rausch, 2023b). Für die Prognose ist zumindest zu konstatieren, dass die Gewalttätigkeit im

Alter abnimmt, dieser Verlauf zeigt sich jedoch nicht im gleichen Maß bei Sexualstraftätern

(Harrendorf, 2008). Für einen Überblick bzgl. des Alterns in der Sicherungsverwahrung siehe

Leuschner et al. (2021) und Leuschner und Rausch (2023b). Abgesehen von altersbedingten

Veränderungen können sich infolge der langfristigen Haft/Unterbringung in Extremfällen

erhebliche Einschränkungen im Zwischenmenschlichen, aber auch der Lebensführung zei-

gen, welche sich in der Verweigerung von Kontakt, Hygiene oder Nahrungsaufnahme äußern
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(Meischner-Al-Mousawi & Hinz, 2023).

Neben den Prisonierungsfolgen gibt es jedoch noch weitere Spannungsfelder, in denen sich

Inhaftierte/Untergebrachte befinden. So besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem er-

wünschten Verhalten im Behandlungskontext und dem tatsächlichen Haftalltag. Gewalt und

Durchsetzungsstärke sind für einige durchaus adaptiv und werden im Alltag im Sinne der

Konditionierung positiv verstärkt, während dem Personal nahe liegt, ebendiese häufig delik-

trelevanten Verhaltensweisen zu adressieren. Auch ergibt sich für Personen mit aSV/vSV/SV

die Mammutaufgabe, ein neues Narrativ zu entwickeln. Nicht selten ist die Delinquenz eine

wesentliche Konstante im Leben der Delinquenten gewesen. Trotz des regelhaft mittleren

bis hohen Alters wird von ihnen erwartet, einen neuen oder zumindest stark veränderten

Lebensentwurf zu schaffen, obwohl dies für gewöhnlich keine Aufgabe für diese Altersgruppe

ist (Dahle et al., 2020). Vor der Schaffung einer Zukunftsperspektive erfolgt eine vertiefte

Auseinandersetzung mit der eigenen biografischen Entwicklung, der Delinquenzgenese und

den Risikofaktoren, wobei der Ablauf weniger linear und eher itertativ-zyklisch ist, da häu-

fig auf frühere Behandlungsinhalte rekurriert wird. Selbstwertdienliche Neuinterpretationen

der eigenen Delinquenz sind nicht ungewöhnlich, können die Deliktarbeit jedoch erschweren.

Mit Blick auf langjährige Aufenthalte, Personalwechsel und die Einschränkungen der eige-

nen Erinnerungsprozesse können variierende Interpretationen, (gutachterliche) Einschätzun-

gen, Delinquenzhypothesen und Behandlungsschwerpunkte zu Lockerungen, Rücknahmen

von Lockerungen, Sicherungsmaßnahmen, neuen Behandlungsthemen etc. führen. Ein einst

positiver Verlauf wirkt im Lichte neuer Informationen und Forschungserkenntnisse negativ

und vice versa. Stress und Frust bis hin zur Resignation können in Einzelfällen durchaus

nachvollziehbar sein.

Gutachten und Diagnostiken

Im Rahmen der Sicherungsverwahrung bzw. im Vollzug allgemein bilden Gutachten und Dia-

gnostiken die Grundlage für die Behandlung, da in diesen die Delinquenz erfasst, beschrieben

und Interventionsaufgaben empfohlen werden. Gutachten und Diagnostiken erfolgen zu un-
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terschiedlichen Zeitpunkten mit verschiedenen Zielstellungen, sei es im Rahmen der Haupt-

verhandlung, bei der Aufnahme auf eine Station, zum Eruieren des aktuellen Behandlungs-

stands, bei der Überprüfung der Lockerungseignung oder der Entlassung. Entsprechend der

längeren Haft- und Vorstrafen liegt bei Sicherungsverwahrten häufig eine Gutachtensamm-

lung vor.

Gutachten als Lehrmaterial

Für neue Personen im Psychologischen Dienst scheint es zunächst leicht, an den bereits vor-

liegenden Gutachten und Diagnostiken für einen Untergebrachten/Inhaftierten anzuknüp-

fen. Hierbei handelt es sich um einen unheimlich wertvollen Wissensschatz, von dem man

profitieren kann, perspektivisch sollte man jedoch auch in der Lage sein, Gutachten (und

Diagnostiken/Einschätzungen aus dem Kollegium) kritisch zu hinterfragen. Nicht zuletzt

gibt es aufgrund persönlicher, subjektiver Erfahrungen Unterschiede in den Einschätzungen.

Wichtig ist, dass es hierbei nicht darum geht, die eigene Berufsgruppe bloßzustellen, sondern

beispielsweise darum, ältere Gutachten (welche im Kontext der SV dazugehören), vor einem

sich verändernden Stand der Wissenschaft, adäquat einzuordnen. Hierfür bedarf es entspre-

chender Kompetenzen, die nicht zwingend Teil eines grundständigen Psychologiestudiums

oder einer Therapieausbildung sind. Zwar gibt es dank den Empfehlungen und Mindestan-

forderungen für unterschiedliche Gutachtenarten ( Kröber et al., 2019; Philipp und Retten-

berger, 2025; Rettenberger und Brettel, 2020) gewisse Standards zur Qualitätssicherung an

denen man sich orientieren kann, aber begründete Einzelfallabweichungen können durchaus

plausibel sein (Wertz und Rettenberger, 2021; Wertz et al., 2023) und rechtlich bindend sind

Empfehlungen/Mindestanforderungen nicht (Wertz et al., 2021). Es gibt insgesamt eine po-

sitive Entwicklung in der Umsetzung dieser Standards und der Verwendung standardisierter

Prognoseinstrumente, flächendeckend sind diese aber noch nicht in der gesamten Gutach-

terpraxis angekommen, wobei ein Hintergrund bei einer forschungsnahen Institution einen

positiven Einfluss zu haben scheint (Für einen Überblick siehe Wertz et al. (2018), Wertz und

Rettenberger (2021) und Wertz et al. (2023)). Auch die diagnostische Praxis auf sozialthe-
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rapeutischen Abteilungen (die von der Ausrichtung her eine erhebliche Überschneidung mit

aSV und SV haben) ist heterogen (Etzler & Rettenberger, 2020), wobei die Erstdiagnostiken

standardisierter ablaufen als Verlaufs- und Abschlussdiagnostiken (Etzler & Rettenberger,

2020). Hierbei handelt es sich nicht um eine Nische im Bereich der SV - die Qualität von

Gutachten zu rechtspsychologischen Fragestellungen wurde bereits an unterschiedlichen Stel-

len bemängelt (Rettenberger und Leuschner, 2025; Stürmer und Salewski, 2015; Wertz et

al., 2021). Die Konsequenzen können im Fall der SV in beide Richtungen weitreichend sein.

Sowohl die Entlassung eines gefährlichen Hochrisikotäters als auch die fortdauernde Unter-

bringung von jemandem, der seine Haft verbüßt hat und als nicht mehr hochgefährlich ein-

zustufen ist, erscheinen als desaströse Fehlentscheidungen. Zunächst weniger auffällig, aber

nicht weniger fatal und langfristig mit einem ähnlichen Resultat sind Behandlungsempfeh-

lungen, die sich nach jahrelanger Behandlung als unpassend herausstellen, oder Gutachten,

die eine gänzlich andere Problematik sehen. Für den Gefangenen/Untergebrachten als auch

das Behandlungsteam kann dies einen belastenden und frustrierenden Behandlungsneube-

ginn bedeuten. Fehlentscheidungen gehören zur Praxis dazu und können nicht verhindert

werden, denn eine Prognose kann irren (Prognoseirrtum). Prognosefehler, also eine inkor-

rekte Umsetzung des fachlich-wissenschaftlichen status quo und damit verhinderbare Fehler,

welche letztendlich zu Fehlentscheidungen führen können, sollten tunlichst vermieden werden

(Dahle, 2010b). Selbst nach vielen Jahren sollte man durchaus frühere Unterlagen zu Rate

ziehen und sich nicht ausschließlich auf rezente Gutachten beziehen. Denn eine unkritische,

teils wörtliche Übernahme sowie sich immer wiederholende Zusammenfassungen können da-

zu führen, dass falsche oder bedeutungslose Inhalte sich durch die Aktenlage ziehen (Elz,

2011) und so kann eine falsche Diagnose maßgeblich den Verlauf der Strafhaft und Siche-

rungsverwahrung prägen. In Berlin wurden z.B. viele Diagnosen und Delinquenzhypothesen

ohne erkennbare interne Überprüfung aus Gutachten übernommen (Sauter et al., 2019). Für

eine Übersicht zu Verzerrungen und Bias in Kriminalprognosen siehe Rettenberger und Eher

(2016)
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Der Kern von Gutachten

Den gesamten Prozess der Gutachten- und Diagnostikerstellung zu beschreiben, übersteigt

den Rahmen dieser Arbeit. Es erfolgt lediglich eine kursorische Darstellung der nomotheti-

schen und idiografischen Prognose. An dieser Stelle wird, neben den Mindestanforderungen

(Philipp & Rettenberger, 2025) und Empfehlungen (Kröber et al., 2019, Rettenberger und

Brettel, 2020) auf die umfassende Fachliteratur verwiesen (siehe z.B. Rettenberger (2018),

Dahle (2010a) sowie Dahle und Lehmann (2023)), für Gutachten auf Aktenbasis und Ge-

sprächsabbrüche siehe Habermeyer und Saß (2022).

1. Bei der nomothetischen (oder auch statistisch-aktuarischen) Prognose, welche auf em-

pirischem Wissen basiert, geht es um allgemeine Basisraten und spezifische Rückfallra-

ten, die durch unterschiedliche Prognoseinstrumente ermittelt werden. Mit steigender

Menge und Ausprägung von Risikofaktoren steigt das statistische Rückfallrisiko. Hier-

bei wird zwischen Instrumenten der zweiten (ausschließlich statische Risikofaktoren)

und dritten Generation (statische und dynamische Risikofaktoren) unterschieden (Dah-

le & Lehmann, 2023). Die nomothetische Prognose als standardisiertes Vorgehen ist

maßgeblich für eine höhere prädiktive Validität, wobei es sich um einen weit replizier-

ten Befund handelt, dass mechanische Verfahren einer rein klinischen Urteilsbildung

überlegen sind (Ægisdóttir et al., 2006; Meehl, 1954; Rettenberger und Eher, 2016;

Rettenberger, 2018; Wertz et al., 2022). Für weitere Argumentationen um das Thema

standardisierter Risikobeurteilung siehe Endres und Stemmler (2021). Eine nomotheti-

sche Prognose allein wird den Anforderungen an eine individuelle Beurteilung dennoch

nicht gerecht.

2. Die idiografische Prognose, welche den konkret vorliegenden Einzelfall, die Interaktion

aus Person und Umgebung beurteilt und über eine Delinquenzhypothese versucht, ein

Erklärungsmodell für vergangene und zukünftige Kriminalität zu finden, ergänzt die

nomothetische Prognose.
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In diesem integrativen Ansatz sind beide Schritte essenziell und oft gibt es eine Überein-

stimmung der beiden Erklärungsmodelle. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Diskrepanz

klar erklärt werden und im Zweifelsfall wird das idiografische Modell angepasst (Dahle,

2010a). Nach dem Modell von Dahle (2010a) wird ein Erklärungsmodell für das Indexde-

likt gebildet, eine Entwicklungstheorie seit dem Indexdelikt, eine Aufstellung des aktuellen

IST-Standes sowie eine abschließende Einschätzung des Entlassungsumfeldes und möglicher

Risikokonstellationen. In der Konsequenz ergeben sich Risikofaktoren, die ggf. schon bear-

beitet worden sind oder die in Zukunft noch zu adressieren sind. Gerade im Rahmen der

SV gilt es, einen realistischen Blick für die tatsächliche Entwicklung zu bewahren. Nicht

jede positive Einschätzung stellt auch eine tatsächlich gewünschte Entwicklung dar, hierfür

wird auf die Abschnitte zur Behandlung und Veränderungsmotivation verwiesen. Wichtig ist,

dass das Verständnis der Delinquenzgenese sowohl von therapeutischem als auch von krimi-

nologischem Wissen profitiert (Obergfell-Fuchs, 2023). Dementsprechend hilfreich kann die

Vertrautheit mit klinischen, therapeutischen, kriminologischen, neuropsychologischen und

entwicklungspsychologischen Theorien sein. Die Wichtigkeit hiervon wird im folgenden Ab-

schnitt nochmals hervorgehoben.

Theorieliteralität

Grundlagenkenntnisse über die Erstellung von Gutachten sind, sowohl für die Erstellung in-

terner Diagnostiken als auch für das Rezipieren externer Gutachten, zwar eine notwendige

aber keine hinreichende Bedingung. Denn für die Erklärung von Delinquenz im Einzelfall

können einzelne Theorien maßgeblich sein. Weder Risikofaktoren von Prognoseinstrumen-

ten noch leichtfertige Diagnosen von Persönlichkeitsstörungen ermöglichen zwangsläufig ein

kausales Erklärungsmodell. Im Gegenteil, ein zu starker Fokus auf psychische Störungen

könnte zu einer Überschätzung des Rückfallrisikos bei Sexualdelikten führen (Harris, 2021).

Oberflächliche Risikofaktoren erscheinen zunächst plausibel, bestehen jedoch häufig aus ei-

ner Vielzahl von Subkomponenten und eine möglichst konkrete Delinquenzhypothese erfor-

dert einen detaillierten Blick auf ebendiese Subkomponenten (Thornton, 2013, Ward und
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Fortune, 2016). Für Erklärungsmodelle ist ein breiter Wissensfundus von erheblicher Bedeu-

tung. Es gibt viele theoretische Modelle aus unterschiedlichen Disziplinen, die maßgeblich

zur Erklärung von Delinquenz beitragen können. Kriminologische Theorien sind i.d.R. eher

allgemein gehalten, liefern in einigen Situationen jedoch ein ausschlaggebendes Erklärungs-

modell (Ward, 2020). Ähnliches gilt für diverse therapeutische Schulen. Wobei man sich der

Gravitas der Entscheidungen sowie der Möglichkeit des Irrens bewusst sein muss und nicht

vorschnell eine Biografie auf eine Theorie reduzieren sollte (Kröber, 2018). Im Rahmen der

multiplen Vorbelastungen in der Kindheit sollten ebenso hirnorganische Entwicklungen oder

die Einschränkung von ebendiesen und die daraus resultierenden Konsequenzen berücksich-

tigt werden (Bsp.: Für die Entwicklung von Empathie bei Persönlichkeitsstörungen siehe

Herpertz (2018)). Ebenso ist es essenziell mit allgemeinen Entwicklungsaufgaben der unter-

schiedlichen Lebensphasen vertraut zu sein (Dahle et al., 2020). Abgegrenzt davon benötigt

man einen Überblick über die Entwicklung von Kriminalität im Verlauf der Lebensspanne

(Moffitt, 1993) und welche nuancierten Differenzen es gibt (Bsp.: Gewaltkriminalität nimmt

mit zunehmendem Alter stetig ab, während sexuelle Gewalttäter länger ein verhältnismäßig

hohes Rückfallrisiko haben (Harrendorf, 2008)). Insgesamt gilt es, zwischen der Makro- und

Mikroanalyse zu unterscheiden. Ersteres bezieht sich auf die allgemeine kriminelle Entwick-

lung der Person, während Letzteres den spezifischen situativen Kontext sowie die Ressourcen

der Person berücksichtigt (Meischner-Al-Mousawi & Hinz, 2023).

Prognoseinstrumente

Zu wissen, dass Prognoseinstrumente wesentlich zur Güte von Gutachten/Diagnostiken bei-

tragen, ist wichtig, jedoch nur ein Punkt. Die Erfordernis der manualgetreuen Anwendung,

Berücksichtigung länderspezifischer Stichproben, die mangelnde Vergleichbarkeit bei unter-

schiedlichen Rückfallkriterien sowie der Befund, dass der klinische Override, der bei manchen

Instrumenten möglich ist, i.d.R. zu einer Verminderung der Prognosequalität führt (R. K.

Hanson und Morton-Bourgon, 2009, Wormith et al., 2012), sind dagegen einige Aspekte, die

nicht immer beachtet werden. Zur Verwendung der Prognoseinstrumente bedarf es oftmals
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gesonderter Schulungen, die nötig und hilfreich sind, um den tatsächlichen Anwendungsbe-

reich sowie die Einschränkungen der Instrumente zu kennen (Bsp.: Die geringere Validität

des LSI-R bei jungen Männern mit Migrationshintergrund (Schmidt, 2018)). Ein zusätzlicher

Grund für die vertiefte Auseinandersetzung mit Prognoseinstrumenten ist, dass die Item-

namen der Instrumente sich, trotz unterschiedlicher Operationalisierungen, ähneln können.

Nicht zuletzt ist der Nutzen eines Instruments an die Zielgruppe und die Normstichprobe

gekoppelt.

Nach Rettenberger, Eher et al. (2017) sind die in Deutschland am häufigsten verwendeten

Instrumente die PCL-R (Mokros et al., 2017, Hollerbach et al., 2018) und der HCR-20 (Dou-

glas et al., 2013), gefolgt von FOTRES (Urbaniok, 2016) und dem VRAG (Rettenberger,

Gregório Hertz & Eher, 2017). Insgesamt ist eine Zunahme in der Verwendung standardisier-

ter Prognoseinstrumente zu verzeichnen, wobei das Feld nach wie vor heterogen ist (Wertz

& Rettenberger, 2021).

Die Beurteilung von High Risk High Need Tätern, wie sie in der SV anzutreffen sind, kann

durch Instrumente wie den VRS und VRS-SO (Olver, 2021; Wong et al., 2003-2017) sowie

die Kombination aus Static-99 und Stable-2007 (Eher et al., 2013; Eher et al., 2011; Harris,

2021; Looman et al., 2021) scheinbar abgebildet werden. Darüber hinaus gibt es auch kritische

Stimmen bzgl. der unkritischen Verwendung des Stable-2007 in Deutschland (Stoiber, 2025).

Besonders für eine transparente und verständliche Risikokommunikation eignet sich das fünf

Kategorien-Modell der Static-99 und Stable-2007 Kombination jedoch gut (Eher et al., 2021).

VRS und VRS-SO verwenden das transtheoretische Modell von Prochaska et al. (1992),

wodurch verschiedene Veränderungsstadien der Risikofaktoren abgebildet werden können.

Aufgrund der oft langjährigen Delinquenzentwicklung von Untergebrachten wiegen die sta-

tischen Risikofaktoren bei Prognoseinstrumenten oft schwer, und realistisch betrachtet wird

dieses Hochrisikoklientel sich nicht zu einem niedrigen Risiko entwickeln. Dafür gibt es auf-

grund der langjährigen Unterbringung eine umfassende Aktenlage und es kann beurteilt

werden, ob erfasste Veränderungen auch tatsächlich langfristig erfolgen oder eine Person
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nur kurzzeitige Anpassungsleistungen zeigt (Fernandez, 2021). Weiter bleibt anzumerken,

dass die Menge der Personen, die aus einer Unterbringung entlassen werden, gering ist und

eine tatsächliche Evaluation dieses Hochrisikobereichs und der dazugehörigen Behandlung

schwierig ist (Endres und Suhling, 2023; Harris, 2021; Suhling und Wischka, 2013).

Behandlung

Die Behandlung in der Sicherungsverwahrung und vor Antritt der SV ist eine zentrale Auf-

gabe, um das Rückfallrisiko von Hochrisikotätern zu reduzieren und eine Resozialisierung zu

ermöglichen. Hierbei lässt sich zwischen einem engen und weiten Behandlungsbegriff diffe-

renzieren. Ersteres bezieht sich auf das Ziel eines Lebens ohne Straftaten und die Resoziali-

sierung, zweiteres inkludiert auch psychische und physische Gesundheit (Suhling & Endres,

2023).

Eine angemessene Behandlung erfordert eine passende Intervention sowie die Planung der

einzelnen Interventionsschritte. Es bedarf einer zeitlichen Strukturierung bzgl. der Behand-

lungsschwerpunkte, Intensität, Reihenfolge und Dauer der Behandlung (Meischner-Al-Mousawi

& Hinz, 2023). Grundlage hierfür sollte eine funktionale, indikationsgeleitete Diagnostik sein

(Borchard, 2023) sowie die Beachtung der Risk-Need-Respnsivity Prinzipien (RNR) (Bonta

& Andrews, 2007). Es werden unterschiedliche Behandlungsziele und Phasen unterschieden.

Je nach Konzeption der Bundesländer gibt es in der Umsetzung eine gewisse Variation, wobei

der rechtliche Auftrag natürlich besteht. So fokussiert die bayerische Sicherungsverwahrung

drei wesentliche Behandlungsziele (Motivierung, Sicherung von Lebensqualität, Reduzierung

der Rückfallgefahr) (Endres & Breuer, 2011) und der sächsische Vollzug beschreibt als we-

sentliche Inhalte ein Orientierungs- und Diagnostikmodul, ein störungspezifisches Modul, ein

deliktspezifisches Modul (für die Terminologie der Deliktorientierten Behandlung siehe Bor-

chard (2020)), die Aufrechterhaltung der Motivation durch Gespräche und therapiestützende

Angebote, die Aufrechterhaltung/Förderung der seelischen Gesundheit sowie ein Übergangs-

modul (Hinz et al., 2018, Meischner-Al-Mousawi und Hinz, 2023). Die Maßnahmen sollten

sich an der Diagnostik orientieren, um die entsprechende Individualisierung zu gewährlei-
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sten. Gefangene und Untergebrachte sollten entsprechend der RNR-Prinzipien nicht in alle

Behandlungsgruppen integriert werden, sondern nur in die Maßnahmen, die tatsächlich re-

levant für den Einzelfall sind.

Im Gesamtblick der Maßnahmen erfolgen mehr Motivierungsmaßnahmen vor dem Antritt

der SV (vor Antritt: 73.2% nach Antritt: 66.2%) und danach mehr Behandlungsmaßnahmen

(Sozialtherapie vor Antritt 36.2% und danach 42.9%, Einzelpsychotherapie davor 49.1% und

danach 53%, psychiatrische Behandlung davor 55.7% und danach 57.5%), wobei Sexual-

straftäter an den meisten Maßnahmen teilnehmen, gefolgt von Gewaltstraftätern und dann

Personen mit einem anderen Anlassdelikt (Leuschner & Rausch, 2023a). Nach der gleichen

Statistik ist aber auch zu konstatieren, dass knapp 5% über alle Jahre hinweg an keiner Be-

handlungsmaßnahme teilnehmen und 12.3% lediglich eine Arbeit und Therapiemotivierung

wahrnehmen. Es gibt hierbei wesentliche Überschneidungen zwischen sozialtherapeutischen

Angeboten und denen der Sicherungsverwahrung. Inhaltlich liegen die Schwerpunkte der

Behandlung unter anderem auf der Biographie, dem Delikt (Erklärungsmodell, Risikofakto-

ren, Veränderungsmotivation), der Förderung von kommunikativen, problemlösenden, emo-

tionalen, selbstregulativen und selbststeuernden Kompetenzen sowie Selbstständigkeit, Fru-

strationstoleranz, Konfliktfähigkeit, Risikomanagement/Entlassungsvorbereitung und Über-

gangsmanagement. Behandlungsansätze sind vorwiegend kognitiv-behavioral, teilweise auch

psychodynamisch, systemisch oder andere (Endres und Suhling, 2022; Endres und Suhling,

2023).

Für die Bearbeitung dieser Inhalte sind standardisierte Programme (für Gewalt- und Se-

xualstraftäter) die im Regelvollzug angewendet werden, oftmals nicht ausreichend, weil die

Fallkomplexität in der SV auf einem anderen Niveau ist (Hartenstein et al., 2023) bzw. könne

diese maximal ein Baustein der Behandlung sein. Auch sind die Veränderungen und Wei-

terentwicklungen von Programmen für Sexualstraftäter häufig eher gering (Wössner, 2023).

Für einen Überblick zur allgemeinen Behandlung von Straftätern siehe Endres und Suhling

(2022).
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Allerdings entsprechen standardisierte Programme nicht nur nicht zwingend einer intensi-

ven und individuellen Behandlung, sondern liefern teilweise trotz weitreichender Verbrei-

tung nicht die gewünschten Effekte (Lösel, 2016; Ohlemacher et al., 2001; Weber und Hos-

ser, 2023). Darüber hinaus funktioniert Therapie nicht immer wie angenommen, so dass es

durchaus Kontraindikationen bis hin zu negativen Behandlungseffekten gibt (Mews et al.,

2017; Ward, 2020). Im Einzelfall können die verbale Kompetenz und eine begrenzte Intro-

spektionsfähigkeit, gerade bei kognitiv oder psychodynamisch ausgerichteten Programmen,

limtierende Aspekte sein (Basdekis-Jozsa et al., 2013). Weitere Therapiehemmnisse (z.B.:

Bagatellisierung, Rigidität, geringe Anstrengungsbereitschaft und die mangelnde Fähigkeit

Gelerntes praktisch umzusetzen) scheinen zu Therapiebeginn bei Personen, die später nicht

entlassen wurden, höher ausgeprägt zu sein als bei Entlassenen (Hinz et al., 2024). Auch

kann die intensive individuelle Behandlung bei gleichzeitig vergleichsweise kleiner Stichpro-

be nur schwer wissenschaftlich überprüft werden. Ein Ansatz, um dennoch eine Evaluation

zu ermöglichen, ist eine ausführliche und kontinuierliche Dokumentation der einzelnen Be-

handlungsziele und Methoden, um eine quantitative Evaluation zu ermöglichen (Hartenstein

et al., 2023). Für eine Vertiefung zur Behandlung in der SV siehe Endres und Breuer (2011),

Endres und Suhling (2023), Meischner-Al-Mousawi und Hinz (2023) sowie für einen empiri-

schen Überblick der Maßnahmendurchführung (Leuschner & Rausch, 2023a).

Erreichbarkeit, Motivation, Anpassung und Veränderung

Gerade vor dem Hintergrund der Gefährlichkeit und gleichzeitig der rechtlichen Anforderun-

gen gilt es, wesentliche Unterscheidungen in den Hintergründen der Motivation zu machen

(Breuer & Suhling, 2023). Gerade vor Antritt der SV kann eine grundlegende Teilnahme

an Behandlungsangeboten auf Leidensdruck fußen. Ursächlich hierfür sind jedoch oftmals

vollzugliche Einschränkungen und eine genuine Problemeinsicht ist nicht zwingend gegeben.

Neben der Teilnahmemotivation gibt es die Behandlungsmotivation, wobei hier eine aktivere

Mitarbeit gezeigt wird. Tatsächlich relevant ist jedoch eine Veränderungsmotivation - nicht

nur ein oberflächliches und engagiertes Teilnehmen, sondern aufgrund einer Problemeinsicht
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eine Auseinandersetzung mit den Problemen, um eine langfristige Veränderung zu erzielen.

Dabei können sowohl persönliche (Problemeinsicht, eigene Ziele, Selbstwirksamkeitserleben,

Einstellungen gegenüber Justiz, etc.) als auch Aspekte der Abteilung (Behandlungsklima,

Haltung von Bediensteten, vollzugliche Anreize, etc.) einen Einfluss auf die Motivation ha-

ben. Nicht zuletzt ist die reine Orientierung auf Vermeidungsziele ebenso wie Einschüchte-

rung und Abschreckung nicht motivationsfördernd, stattdessen sollten auch Annährungsziele

im Sinne des "Good Lives Model"(Ward, 2002) integriert werden (Für einen Überblick zur

Motivation siehe Breuer und Suhling (2023)). Abschreckung und Einschüchterung sind mit

negativen Behandlungseffekten assoziiert (Lipsey & Cullen, 2007). Zwar ist Behandlungsmo-

tivation kein Prädiktor für Rückfälle (R. Hanson & Morton-Bourgon, 2005), aber gerade bei

Hochrisikoklientel sind Behandlungs- und Veränderungsmotivation in einem gewissen Maß

nötig, um eine langjährige Behandlung (und damit eine realistische Chance auf Lockerung

und Entlassung zu erhöhen) kontinuierlich wahrzunehmen. Erfolgt eine Nichtteilnahme, dann

ist dies seltener mangels Angebot (vorgelagerte Freiheitsstrafe: 1.4%-24.2%, SV: 0.9-17%)

und weit häufiger mangels Motivation (vorgelagerte Freiheitsstrafe: 6.2-40.5%, SV: 21.6%-

60.5%) (Leuschner & Rausch, 2023a). Im gleichen Kontext kann Leugnen unterschiedliche

sogar rationale Gründe haben und ist nicht rückfallprädiktiv (Endres und Breuer, 2014; R.

Hanson und Morton-Bourgon, 2005). In Einzelfällen kann eine kriminaltherapeutische Be-

handlung durch das Leugnen erschwert werden. Allgemein lassen sich durch die Tatanalyse

unter Einbezug der Ermittlungsakten (z.B. Beschreibung der Persönlichkeit/Verhalten durch

Zeugen) jedoch dynamische Risikofaktoren identifizieren. An diesen Risikofaktoren kann ge-

arbeitet und dadurch die Prognose verbessert werden, auch wenn das Delikt selbst nicht zur

Sprache kommt. Einige Gutachter und Entscheidungsträger erachten die Deliktarbeit als we-

sentlich. Erfolgt diese aufgrund des Leugnens nicht, dann können negative Entscheidungen

die Folge sein.

Aufgrund der eingeschränkten Teilnahme sind die Gefangenen/Untergebrachten zunächst

überhaupt zu motivieren und mögliche Vorbehalte gegenüber einer Behandlung abzubauen
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bzw. die Gründe für den Mangel an Motivation zu eruieren. Eine schlicht zu geringe Motiva-

tion ist nicht immer aussagekräftig, bei manchen Personen können psychische Faktoren eine

Motivationsblockade sein oder aber die Motivation ist da, es mangelt jedoch an der Um-

setzung (Volition) (Breuer & Suhling, 2023). Im Kontext der Sicherungsverwahrung müssen

regelmäßige Motivationsversuche unternommen werden, wobei die letztendliche Verantwor-

tung für eine Veränderung maßgeblich bei den Gefangenen/Untergebrachten liegt. Diese

Versuche müssen die Untergebrachten aushalten (Schäfer, 2019), selbst wenn die Motivie-

rung und Therapievorbereitung oft als erfolglos eingeschätzt werden (Leuschner & Rausch,

2023a) und auch wenn sich bei Bediensteten Fragen und Spannungen ergeben: Muss man

sich beleidigen lassen? Hat ein Untergebrachter (der bereits das Sonderopfer der SV leistet)

nicht auch ein Recht, Motivierung und Therapie zu verweigern? (Sauter et al., 2019). Nicht

zuletzt sollte man sich verdeutlichen, dass aufgrund schwerwiegender Störungen, verfestigter

Verhaltensweisen und devianter Sozialisation nicht alle von einer Behandlung profitieren kön-

nen und im Laufe der Zeit oftmals bereits verschiedene Behandlungen (erfolglos) absolviert

oder abgebrochen wurden (Basdekis-Jozsa et al., 2013; Hinz et al., 2018). Zwar lässt sich ar-

gumentieren, dass es für eine erfolgreiche Behandlung die richtige Passung aus zuständigem

Fachdienst, Behandlungsart und Gefangenem/Untergebrachtem braucht (Endres & Breuer,

2011). Dies wirkt zunächst auch plausibel. Bei langjährigen verschiedenen Behandlungsver-

suchen in der SV und bei nicht behandelbaren Entwicklungsstörungen kann dieser Ansatz als

Tautologie aber auch ad absurdum geführt werden. In der Konsequenz ist es wichtig rechtlich

die Motivierung aufrechtzuerhalten und eine bestmögliche, menschenwürdige Lebensqualität

in der Unterbringung zu sichern, wobei gleichzeitig akzeptiert werden kann, dass die Moti-

vierung und Behandlung in Einzelfällen schlichtweg nicht (in dem Maß, dass eine Lockerung

oder Entlassung realistisch wird) funktionieren werden.

Abzugrenzen von Teilnahme-, Behandlungs- und Veränderungsmotivation ist die Anpas-

sungsleistung, die von Gefangenen/Untergebrachten gezeigt wird. Eine gute Passung zwi-

schen dem autoritär-strukturierten Justizvollzug und den außergewöhnlichen Persönlichkeits-
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strukturen ist nicht ungewöhnlich, wobei ebendiese Anpassung nur schwer Rückschlüsse auf

eine tatsächliche Veränderung und somit Reduktion des Rückfallrisikos zulässt (Hinz et al.,

2018). Besonders bei Psychopathie (sensu Hare) und der antisozialen Persönlichkeitsstö-

rung scheint eine geringe Veränderungs- und Behandlungsmotivation vorzuliegen (Suhling &

Wischka, 2013). Ebendiese Klientel ist im Hochrisikobereich der Sicherungsverwahrung stark

vertreten und fälschliche Gleichsetzung von Anpassungsleistung und Veränderung kann wie

bereits beschrieben zu Einschätzungsdiskrepanzen und Teamkonflikten führen.

Behandlung von Auffälligkeiten in den Abteilungen der Sicherungsverwahrung

Während die Behandlung im Vollzug ganz allgemein aufgrund der multiplen Probleme von

Gefangenen herausfordernd ist, gibt es im Bereich der Sicherungsverwahrung noch einige

zusätzlich erschwerende Aspekte. Ganz allgemein zeigen sich nach Meischner-Al-Mousawi

(2017) vermehrt erlernte Hilflosigkeit, Verantwortungsexternalisierung und Rückzug. Aber

auch die Prävalenz und Ausprägung von Persönlichkeitsstörungen kennzeichnen die SV (Krö-

ber & Bauer, 2017).

Persönlichkeitsstörungen und Psychopathie hängen mit dem Rückfallrisiko und der Gewalt-

schwere zusammen (Chang et al., 2015; Porter et al., 2003), und trotz der insgesamt eher

ernüchternden Forschungslage gibt es Hinweise auf positive Effekte der Behandlung von Per-

sönlichkeitsstörungen auf die Rückfälligkeit (Hauser et al., 2022). Darüber hinaus erfordert

eine zielführende, deliktorientierte Behandlung oftmals zuerst ein Adressieren der Persönlich-

keitsstörung. Das Behandlungssetting hierfür sollte klare Strukturen und Regeln aufweisen

(Krüppel et al., 2023). Gerade bei Persönlichkeitsstörung und begrenzter Motivation scheint

Schematherapie vielversprechend, wobei es hier Einschränkungen bei stark paranoid und

schizoiden Tätern gibt (Knörnschild und Jacob, 2018; Knörnschild und Raum, 2023).

Ein psychodynamischer Ansatz scheint im Kontext von Persönlichkeitsstörungen bei Kon-

zentration auf korrektive Beziehungserfahrungen und/oder wenn das eigentliche Motiv (bei-

spielweise bei Brandstiftungen) nicht direkt zugänglich ist, zielführend (Pecher, 2023). Nach

Metaanlysen sind die Effekte psychodynamischer Ansätze zur tatsächlichen Rückfallreduk-
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tion jedoch eher gering, hier sollte besonders zurückhaltend mit Übertragungsdeutungen

umgegangen werden (Fiedler, 2018).

Nach Franqué und Schmidt (2023) liegt die Stärke der Klärungsorientierten Psychotherapie

(KOP) im Bereich von Beziehungsproblemen, kriminogenen Einstellungen und Kognitionen.

Die KOP hat aber auch klare Grenzen bzw. Einschränkungen, so lässt sich zwar die Emoti-

onsregulation als Teil der Selbstregulation verbessern, eine geringe Frustrationstoleranz oder

der Umgang mit Stress jedoch nicht. Ebenso bietet die KOP auch keine direkten Methoden

zur Behandlung von Hypersexualität und Paraphilien (Franqué & Schmidt, 2023).

Die dialektisch Behaviorale Therapie (DBT) scheint mit der Verwendung kognitiv verhal-

tenstherapeutischer Methoden bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung zielführend (Fied-

ler, 2018; Krüppel et al., 2023). Vor dem Hintergrund der egozentrischen Bedürfnisorientie-

rung bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung ist es oftmals eher rückfallpräventiv, dem

Straftäter zu helfen, die negativen Konsequenzen für sich selbst zu erkennen, anstatt die

moralische Wertvermittlung zu verfolgen. Hierfür gilt es zunächst, alltägliche Probleme mit

Verhaltensalternativen zu bewältigen, den Fokus nicht auf die emotionalen Defizite zu le-

gen, sondern kognitiv zu arbeiten und bei der Behandlung transparent vorzugehen (Krüppel

et al., 2023). Für eine Vertiefung zu Behandlungsmöglichkeiten von Persönlichkeitsstörun-

gen/Psychopathie bei Straftätern siehe Rezk und Borchard (2012), Fiedler (2018), Höfer

(2024), Hauser et al. (2022), Krüppel et al. (2023) sowie Suhling und Wischka (2013).

Mit Blick auf eine mögliche Entlassung sollten frühzeitig und langjährig Lockerungen zur

Erprobung eingeplant werden, wobei ein Behandlungsfortschritt nicht mit einer Lockerungs-

eignung gleichzusetzen ist. Verstöße spielen eine wichtige Rolle, jedoch sind eher geringfügige

Fehltritte nicht zwangsläufig ein Grund jegliche Lockerungen zurückzunehmen (Meischner-

Al-Mousawi & Hinz, 2023). Nicht zuletzt sollte auch die Veränderung der extramuralen

Umgebung nicht unterschätzt werden. Smartphones, soziale Medien, künstliche Intelligenz

und Digitalisierung ganz allgemein können für Langzeituntergebrachte äußerst herausfor-

dernd sein und unter Umständen sogar ein neues Risiko bergen.
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Zusammenfassend sollte eine realistische Zielsetzung beibehalten werden. Eine grundlegende

prosoziale Verhaltensänderung bzw. eine moralische Kehrtwende erscheint bei antisozial-

psychopathisch geprägten Gewaltstraftätern fragwürdig. Bei ungewöhnlich positiver Verän-

derung ist diese vor dem Hintergrund der Anpassung/Manipulation kritisch zu hinterfragen.

Hierfür sollte geschaut werden, ob Veränderung tatsächlich auch langjährig aufrechterhal-

ten werden kann. Trotz erschwerter Umstände ist der Therapieoptimus zu bewahren, weil

dieser vorteilhaft erscheint (Fiedler, 2018). Dennoch sollte vor allem an einer pragmati-

schen Lösung für den Einzelfall festgehalten werden, auch wenn der Lebensentwurf für einen

Gefangenen/Untergebrachten vielleicht nicht unserem Ideal entspricht. Im Licht multipler

Schwierigkeiten und außergewöhnlichen Persönlichkeiten bei Hochrisikoklientel gibt es für

unterschiedliche Risikofaktoren und Personen nicht "den richtigen Weg", sondern variieren-

de therapeutische Ansätze, die in Teilbereichen vielversprechend scheinen. Ein passendes

Gesamtkonzept für den Einzelfall aus den diversen Ansätzen zu erarbeiten und den Gefan-

genen/Untergebrachten langjährig hierbei zu motivieren und mit unterschiedlichen Schwer-

punkten zu begleiten, bleibt jedoch herausfordernd. Auch dieser Punkt illustriert erneut die

Wichtigkeit von regelmäßiger Fortbildung, Supervision und angemessener Psychohygiene,

um mit den Arbeitsbelastungen adäquat umgehen zu können. Hierbei ergibt sich eine Dis-

krepanz zwischen einem diagnostisch-behandlerisch äußerst anspruchsvollen Arbeitsfeld und

den häufig eingestellten Berufsanfängern mit begrenzten forensischen Kompetenzen.
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